
Hygieneregeln

Bruchköbel, d. 01.03.2023 

• Mit dem 01.03.2023 sind die wesentlichen pandemiebedingten Einschränkungen aufgehoben. 

• Bei Covid19-typischen Krankheitssymptomen sollte ein Antigen-Selbsttest erfolgen.  

Bei einer Positivtestung besteht mindestens fünf Tage nach dem ersten positiven Test eine 

Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung. Unter freiem Himmel kann die Maske unter 

Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 Meter) abgesetzt werden. Die Informationspflicht

gegenüber der Schule sowie Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt bleibt bestehen.  

(https://www.mkk.de/aktuelles/corona/corona_tests/positiv_quarantaene.html) 

Dringend empfohlen wird, sich im Fall einer Infektion mit Symptomen für fünf Tage zu isolieren 

und keinen Besuch zu empfangen. Die Isolation sollte erst beendet werden, wenn mindestens 

48 Stunden Symptomfreiheit besteht oder zehn Tage nach dem ersten Test vergangen sind. 

Die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht besteht weiterhin 

• Allen Schülerinnen und Schülern werden Antigen-Selbsttests für die freiwillige Testung zu 

Hause zur Verfügung gestellt. 

• Auf eine Stoßlüftung (Öffnung der Fenster und Türen) alle 20 Minuten (keine Dauerlüftung 

oder Kippstellung der Fenster, außer an warmen Tagen!) ist zu achten.  

Alle Klassenräume sind mit einem CO2-Messgerät ausgestattet (Kohlendioxid-Konzentration in 

Räumen korreliert mit der Aerosolkonzentration). Sobald die gelbe Warnlampe leuchtet, sollte 

ausreichend gelüftet werden. 

• Etikette: Körperliche Berührungen (Umarmungen, Händeschütteln etc.) möglichst vermeiden, 

Begrüßungen z.B. nur mit dem Ellbogen. Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen (Abstand und zur Seite drehen). 

• Gründliche Händehygiene! (z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, vor 

und nach dem Toilettengang etc.). Alle Toilettenanlagen sowie alle Unterrichtsräume sind mit 

Waschbecken, Seifenspender und Einweg-Handtücher ausgestattet. Im Sanitärbereich gibt es 

zusätzlich Endloshandtuchrollen. 

Im offenen Bereich der Schule (Eingangsbereiche und Cafeteria) stehen zusätzlich zu den 

Handwaschgelegenheiten mehrere Handdesinfektionsspender zur Verfügung. 

• Impfvorsorge: Auf eine ausreichende Impfvorsorge durch eine Corona-Schutzimpfung wird 

hingewiesen. Die notwendige Impfvorsorge kann Voraussetzung für verschiedene schulische 

Veranstaltungen sein, vor allem außerschulisch, z.B. bei der vorgeschriebenen Absolvierung des 

Betriebspraktikums oder Exkursionen bzw. Studienfahrten. 

• Die Verwendung der Corona-App wird empfohlen. 

Es gelten die jeweils aktuellen Bestimmungen des Hessischen Kultusministeriums und des Main-Kinzig-Kreises:  

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/corona

https://www.mkk.de/aktuelles/corona/bildung/bildung_1.html


